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Unterlassungserklärung 
 

1. Die Endausfertigenden sind die Verantwortlichen für die Betreibung der Website 

„www.alanohof.com“ und verpflichten sich, es künftig zu unterlassen, im Internet 

oder auf sonstige Art und Weise öffentlich Angaben zu machen, die in irreführender 

Weise den Eindruck erwecken könnten, dass die Tirol Werbung GmbH den 

„Alanohof“, die Website „www.alanohof.com“ und/oder das Künstlerduo 

„uebermorgen.com“ bzw. „uebermorgen.com“ unterstützt oder sonst mit dieser in 

Verbindung steht. Insbesondere erklären die Verantwortlichen, künftig auch keine 

solchen Angaben zu machen, aus denen die betroffenen Verkehrskreise schließen 

könnten, dass die Tirol Werbung GmbH in einem wie auch immer gearteten 

Zusammenhang mit dem „Alanohof“, der Website „www.alanohof.com“ und/oder 

dem Künstlerduo „uebermorgen.com“ bzw. „uebermorgen.com“ steht. 
 

2. Die Verantwortlichen verpflichten sich, unverzüglich jeglichen Hinweis auf die Tirol 

Werbung GmbH von der Website und sonstigen öffentlichkeitswirksamen 

Mitteilungen entfernen. 
 

3. Die Verantwortlichen verpflichten sich weiters, binnen 14 Tagen die Kosten der im 

Zusammenhang mit der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches 

entstandenen Rechtsverfolgung in Höhe von € 1.081,80 zuzüglich € 216,36 USt, 

sohin insgesamt € 1.298,16, auf das Konto der Rechtsanwälte Greiter, Pegger, 

Kofler & Partner in 6020 Innsbruck, Konto Nr. 0000-030411 bei Tiroler Sparkasse 

Bank AG, BLZ 20503, IBAN: AT 162 050 300 000 030 411 / BIC: SPI HAT 22, zu 

überweisen. 
 

4. Im Falle eines Verstoßes gegen die obigen Punkte 1 und/oder 2 verpflichten sich 

die Verantwortlichen in jedem Einzelfall pro angefangener Woche, in der ein 

Verstoß stattfindet oder andauert, zur Zahlung einer verschuldensunabhängigen 

Konventionalstrafe von € 2.000,00 (Euro zweitausend) an die Tirol Werbung GmbH 

zu bezahlen. 

 

5. Für die Unterlassungsverpflichtungserklärung kommt österreichisches Recht zur 

Anwendung; es gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand Innsbruck. 
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